
Einladung zum 

Sauschießen 2023 

Vom 25.01.2023 – 05.02.2023 

 

 

 

Schützengesellschaft „Adler“ 

Suffersheim e.V.  



Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

wir laden Euch zu unserem traditionellen 56. 

Sauschießen recht herzlich ein. 

 

Geschossen wird an unseren 8 elektronischen 

DISAG-Ständen   

  

1. Preis  1 halbes Schwein  

2. Preis  1 hinterer Schlegel  

3. Preis  1 vorderer Schlegel  
  

sowie weitere schöne Fleisch- und Wurstpreise, 

darunter viele große Bratwurstpreise.  

Jede Schützin und jeder Schütze erhält einen Preis! 

 

Auflageschützen sind herzlich willkommen. 

  

Meistbeteiligung Vereine:  

 

1. Platz  20 Liter Bier + 1 geräucherter Schinken  

2. Platz  20 Liter Bier + 1 Presssack  

3. Preis  10 Liter Bier + 1 Presssack  

  

Die Preisverteilung findet am 

Sonntag, den 12.02.2023 um 18.00 Uhr  

im Schützenhaus statt 



Einlage:  Jugend bis einschl. Jg. 2005  €  5,00  

  Schützenklasse  €  6,50  

 Mit der Einlage bezahlt: 10 Schuss 

        

Nachkauf:  unbeschränkt, je 10 Schuss  €  1,50  

  

Schießzeiten:  

 

Mittwoch  25.01.2023  19.00 – 22.00 Uhr  

Sonntag  29.01.2023  10.00 – 15.00 Uhr   

Mittwoch  01.02.2023  19.00 – 22.00 Uhr  

Freitag  03.02.2023  19.00 – 22.00 Uhr  

Sonntag  05.02.2023  10.00 – 15.00 Uhr  

  

Sonderschießtage ab 10 Schützen: 

Vereinbarung unter: 0170/2983361 (Hr. Marc Loy)  

  

Wir hoffen viele Schützen aus Eurem Verein bei uns 

begrüßen zu dürfen und wünschen allen Teilnehmern  

„Gut Schuss“. 

  

Mit Schützengruß  

Schützengesellschaft „Adler“ Suffersheim e. V.  

  

Frank Drieslein  

1. Schützenmeister 



Schießbestimmungen  
  

1. Jeder am Stand abgegebene Schuss ist gültig. Verfehlt ein 

Schuss die Scheibe, ist eine Wiederholung unzulässig. 

Probeschüsse sind nicht zulässig.  

  

2. Jeder Schütze hat vor Beginn des Schießens 

eigenverantwortlich die Richtigkeit der am Monitor 

angezeigten Scheiben zu prüfen.  

  

3. Nichtversicherte Schützen müssen eine Tagesversicherung 

abschließen.  

  

4. Den Anordnungen der Schießaufsicht ist Folge zu leisten.  

  

5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es kann kein Anspruch 

ggü. dem Veranstalter erhoben werden.  

  

6. Alle Preise müssen an der Preisverteilung abgeholt werden. 

Bei Nichtabholung verfällt der Preis.  

  

7. Bei Gleichheit der Teiler entscheidet der Folgeteiler.  

  

8. Bei der Meistbeteiligung muss der nachfolgende Verein 

überbieten, ein Gleichstand ist nicht möglich.  

  

9. Teilerfaktor LP 2,7 | Teilerfaktor LP Auflage 2,0 | 

Teilermultiplikator LG Auflage 2,0 | Adlerauge ist zulässig.  

  

10. Das Mindestalter beträgt 12 Jahre / 

mit Sondergenehmigung ab 10 Jahren. 

  

11. Es gelten die Bestimmungen des BSSB und DSB.  


